jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 NO LSF § 23

NO LSF - NO Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.11.2020

(1) Die Erklarung des Fondsgriinders hat zu enthalten:

1. die Willenserklarung des Fondsgriinders, ein bestimmtes Vermdgen fur die Errichtung eines Fonds zu
widmen,

2. die Angabe des fir den Fondszweck gewidmeten Vermdgens,

3. die Angabe des gemeinnutzigen oder mildtatigen Zweckes des Fonds.

(2) Die Erklarung des Fondsgrinders muB schriftlich abgefalt sein.

(3) Soll der Fonds zu Lebzeiten des Fondsgrunders errichtet werden, so muR die Erklarung des Fondsgrinders
unwiderruflich gegeniiber der Fondsbehdrde (8 37) abgegeben werden und mit der gerichtlich oder notariell
beglaubigten Unterschrift des Fondsgrinders versehen sein.

(4) Bei Fonds von Todes wegen bedarf die Erklarung des Fondsgriinders der Form einer letztwilligen Anordnung.
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© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lsf/paragraf/37
file:///

	§ 23 NÖ LSF § 23
	NÖ LSF - NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz


